
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1990/11/27 90/07/0026
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 27.11.1990

Index

81/01 Wasserrechtsgesetz

Norm

WRG 1959 §111 Abs3;

Rechtssatz

Die der Wasserrechtsbehörde auferlegte Entscheidung über die Rechtswirkungen eines Übereinkommens iSd § 111

Abs 3 WRG umfaßt die Berechtigung und auch die Verp9ichtung der Behörde, erforderlichenfalls auch

Leistungsverbindlichkeiten aufzuerlegen

(Hinweis E VS 18.5.1978, 1759/76, VwSlg 9559 A/1976).
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